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Vorwort

Das klassische kontinentaleuropäische Internationale Privatrecht ruht auf einem 
seit dem 19. Jahrhundert stetig weiterentwickelten theoretischen Fundament. 
Einer seiner Kerngedanken ist die politische Neutralität der Verweisungsnorm: 
es geht um die Erreichung einer „kollisionsrechtlichen Gerechtigkeit“, die von 
politischen Zwecksetzungen entkoppelt sein soll. Für die Europäische Union 
als transnationales Gemeinwesen, das auf die Integration selbständiger Rechts-
ordnungen und gemeineuropäische Steuerung wirtschaftlicher und sozialer Pro-
zesse abzielt, bietet sich die Metaebene des Internationalen Privatrechts als An-
satzpunkt politischer Gestaltung jedoch geradezu an. Insoweit unterscheidet 
sich das Entstehungsumfeld des Europäischen Kollisionsrechts erheblich von 
der Welt der Nationalstaaten, in der das klassische kontinentaleuropäische IPR 
entstand. Die europäische Kollisionsrechtsvereinheitlichung gibt daher Anlass, 
das theoretische Fundament des IPR neu zu durchdenken. Hierzu will die vor-
liegende Arbeit einen Beitrag leisten.

Sie wurde im Sommersemester 2017 von der Juristischen Fakultät der Uni-
versität Heidelberg als Dissertation angenommen. Literatur und Rechtspre-
chung sind im Wesentlichen auf dem Stand von Anfang 2016. Geänderte bzw. 
neu erlassene Rechtsakte haben in der Druckfassung noch bis Sommer 2017 
Berücksichtigung gefunden.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Prof. Marc-Philippe Wel-
ler für die freundschaftliche Begleitung und Förderung, die er mir besonders 
während dieses Dissertationsprojekts, aber auch Allgemein in den letzten zehn 
Jahren zuteil werden hat lassen. Seine Begeisterung für den wissenschaftlichen 
Austausch und das Internationale Privatrecht vermochten nicht nur mich mit-
zureißen, sondern sorgen auch für eine offene und engagierte Diskussionskultur 
an seinem Lehrstuhl, von der diese Arbeit sehr profitiert hat. Danken möchte ich 
ferner Prof. Heinz-Peter Mansel für wertvollen Rat und Zuspruch sowie Prof. 
Thomas Pfeiffer für die Erstellung des Zweitgutachtens.

Der ideellen und finanziellen Förderung durch die Studienstiftung des deut-
schen Volkes verdanke ich nicht nur die Möglichkeit zur konzentrierten Arbeit 
an diesem Dissertationsprojekt, sondern auch vielfältige geistige Anregung wäh-
rend meines gesamten Studiums und eine Vielzahl von schönen Kontakten und 
engen Freundschaften. Die Margot und Friedrich Becke Stiftung hat die Ver-
öffentlichung der Arbeit mit einem großzügigen Druckkostenzuschuss gefördert.



VI Vorwort

Dank gebührt nicht zuletzt meinen Freunden, insbesondere Oliver Lohmann 
und Nora de Maizière für die Durchsicht des Manuskripts, sowie Andreas Engel 
für den inspirierenden fachlichen Austausch. Meine Freundinnen Emma Peters 
und Wiebke Lemmer haben mit ihrer Fröhlichkeit und Verlässlichkeit die Jahre 
in der Bibliothek lebenswert gemacht.

Mein größter Dank gilt meinen Eltern – ganz besonders meiner Mutter für 
ihre unbedingte und liebevolle Unterstützung, aber auch meinem Vater, der mir 
Vorbild und Ratgeber über seinen Tod hinaus ist. Ihnen ist diese Arbeit gewid-
met.

Berlin, im Mai 2018 Anja Sophia Schwemmer
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Einleitung

A. Einführung: Kollisionsrechtsvereinheitlichung in Europa

Das Internationale Privatrecht1 in Europa hat in den letzten zehn Jahren tief-
greifende Veränderungen erfahren. Die Europäische Union ersetzt das mitglied-
staatliche IPR Stück für Stück durch Verordnungen zum anwendbaren Recht in 
verschiedenen Regelungsbereichen.2

Ausgangspunkt dieser Entwicklung war das Römische Übereinkommen 
über das auf Schuldverträge anzuwendende Recht aus dem Jahr 1980,3 bei dem 
es sich in Ermangelung einer Kompetenz des europäischen Gesetzgebers für 
die Vereinheitlichung des IPR noch um einen traditionellen Staatsvertrag han-
delte. Daneben begann die Kollisionsrechtsvereinheitlichung mit vereinzelten 
sachspezifischen IPR‑Normen im EG‑Sekundärrecht, insbesondere den Ver-
braucherrechterichtlinien,4 die vornehmlich dazu dienten, die in bestimmten 
Regelungsbereichen erreichte Sachrechtsharmonisierung auch kollisionsrecht-
lich abzusichern.5

Erst im Jahr 1999 erhielt die EG mit Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages 
eine originäre Kompetenz zur Vereinheitlichung des Internationalen Privat- und 
Verfahrensrechts,6 von der sie seitdem rege Gebrauch gemacht hat. Während 
erste Ansätze zur Vereinheitlichung des materiellen Privatrechts durch Schaf-
fung eines „Europäischen Zivilgesetzbuchs“7 von der Kommission nicht wei-

1 Im Folgenden: IPR.
2 Die Normen des EGBGB wurden daher zum Teil bereits aufgehoben, vgl. die Art. 27–37 

EGBGB zum Internationalen Vertragsrecht und 18 EGBGB zum Unterhaltsrecht. Zum Teil 
haben sie nur noch einen schmalen Anwendungsbereich. So finden die Art. 38–42 EGBGB 
nur noch auf diejenigen außervertraglichen Schuldverhältnisse Anwendung, die Art. 1 Abs. 2 
Rom II-VO vom Anwendungsbereich der Verordnung ausnimmt, wie die Verletzung von Per-
sönlichkeitsrechten. Für vermögensrechtliche Scheidungsfolgen verweist Art. 17 EGBGB nur 
noch auf das nach der Verordnung anwendbare Recht. Vgl. dazu auch Mansel / Thorn / Wagner, 
IPRax 2012, 1, 2.

3 Europäisches Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwen-
dende Recht vom 19. Juni 1980, ABl. EG 1980 Nr. L 266/1 (im Folgenden: EVÜ).

4 Überblick bei Sonnenberger, in: Münchener Kommentar, 5. Aufl., Einl IPR, Rn. 187 ff.
5 Kieninger, RW 2012, 406, 419; Roth, IPRax 2006, 338, 344.
6 Ex-Art. 61 lit. c i. V. m. ex-Art. 65 lit. b EGV; jetzt Art. 81 Abs. 2 lit. c AEUV. Ausführ-

licher zur Kompetenz für die Kollisionsrechtsvereinheitlichung unter Kapitel 1, B.III.
7 Guter Überblick zur Entwicklung und zu den Vorarbeiten bei Schmidt-Kessel, Europäi-
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ter verfolgt wurden,8 erschien die Kollisionsrechtsvereinheitlichung als idea-
les Mittel zur Beseitigung von Friktionen zwischen den Privatrechtsordnungen 
der Mitgliedstaaten in einem immer stärker von grenzüberschreitender Mobili-
tät geprägten Europa. Die Kollisionsrechtsvereinheitlichung war einerseits zu-
mindest im vermögensrechtlichen Bereich gut politisch durchsetzbar.9 Sie ent-
spricht andererseits auch dem Subsidiaritätsgrundsatz10 als einem Leitprinzip 
des europäischen Integrationsprozesses, weil sie die Privatrechtsordnungen der 
Mitgliedstaaten weitgehend unangetastet lässt.

Daher wurden in einer ersten Phase der Euphorie11 mit erstaunlicher Ge-
schwindigkeit immer weitere Sachbereiche einheitlichen europäischen Kollisi-
onsnormen unterworfen. Mit der 2009 in Kraft getretenen Rom I-Verordnung 
wurde das Römische Schuldvertragsübereinkommen reformiert und in eine EU-
Verordnung überführt.12 Das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anwend-
bare Recht richtet sich weitgehend nach der ebenfalls 2009 in Kraft getretenen 
Rom II-Verordnung.13 Für das auf die Ehescheidung anwendbare Recht gilt 

sches Zivilgesetzbuch, in: Basedow / Hopt / Zimmermann (Hrsg.), Handwörterbuch des Euro-
päischen Privatrechts, Band I, S. 551 f.; Kieninger, RW 2012, 406, 411 ff.

8 Bereits früh wurde deutlich, dass die Kommission ein optionales Instrument zum Ver-
tragsrecht gegenüber einer vollständigen Privatrechtsvereinheitlichung favorisierte, vgl. dazu 
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Ein kohärenteres 
Europäisches Vertragsrecht – Ein Aktionsplan, KOM(2003) 68 endg.; Mitteilung der Kom-
mission an das Europäische Parlament und den Rat – Europäisches Vertragsrecht und Über-
arbeitung des gemeinschaftlichen Besitzstands – weiteres Vorgehen, KOM(2004) 651 endg. 
Ausführlich zu den beiden Mitteilungen Heiderhoff, Gemeinschaftsprivatrecht, S. 242 ff.; 
Brandt, Auslegung eines Europäischen Zivilgesetzbuchs, S. 35 ff. Im Oktober 2011 wurde der 
Vorschlag für eine Verordnung über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht (KOM(2011) 
635 endg.) veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein wählbares Instrument, das die mitglied-
staatlichen Rechtsordnungen unangetastet lässt. Damit hat sich die Kommission von der Idee 
einer Europäischen Zivilrechts‑ oder Vertragsrechtskodifikation zunächst verabschiedet, vgl. 
Kieninger, RW 2012, 406, 417.

9 Das eher technische Kollisionsrecht macht auch für Juristen nicht den Identitätskern der 
heimatlichen Rechtsordnung aus, vgl. Kieninger, RW 2012, 406, 429; Taupitz, Privatrechts- 
oder Kollisionsrechtsvereinheitlichung, S. 32.

10 Vgl. Basedow, FS Sajko, S. 23, 27 f.: Die Schaffung eines Raums des Rechts verlange 
nicht die Einebnung der materiellen Unterschiede zwischen den Privatrechtsordnungen, son-
dern vielmehr lediglich ihre effektive Koordinierung durch kollisionsrechtliche und interna-
tionalverfahrensrechtliche Regelungen. Vgl. dazu auch die Mitteilung der Kommission an den 
Rat und das Europäische Parlament: Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts: Bilanz 
des Tampere Programms und Perspektiven, KOM(2004) 401 endg, S. 10: „Ziel der Entwick-
lung des europäischen Rechtsraums ist nicht, die Rechts- und Gerichtssysteme der Mitglied-
staaten infrage zu stellen, und dies wird auch nicht geschehen. Der Ansatz beruht auf dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität und wird im Entwurf des Verfas-
sungsvertrags bekräftigt.“

11 Vgl. auch Wagner, in: Arnold (Hrsg.), Grundfragen, S. 105, 111.
12 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf 

vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom I“) vom 17. Juni 2008, ABl. EU 
2008 Nr. L 177/6 (im Folgenden: Rom I‑VO).

13 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf 
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seit 2012 die Rom III-Verordnung,14 das Internationale Erbrecht ist seit 2015 
europaweit einheitlich durch die Europäische Erbrechtsverordnung geregelt.15 
Die Europäische Unterhaltsverordnung stellt insoweit eine Besonderheit dar, 
als sie für das anzuwendende Recht keine eigenen Regelungen trifft, sondern in 
Art. 15 auf das Haager Unterhaltsprotokoll verweist, um so auch mit Drittstaa-
ten einen Gleichklang zur erreichen.16 Im Bereich des Wirtschaftsrechts von 
Bedeutung ist ferner die Europäische Insolvenzverordnung, die das in Insol-
venzverfahren anwendbare Recht bestimmt.17 Im Juni 2016 wurden schließlich 
nach einem zähen Prozess Verordnungen zur Begründung einer Verstärkten Zu-
sammenarbeit im Internationalen Ehegüterrecht18 und zum Güterrecht eingetra-
gener Lebenspartnerschaften19 verabschiedet.

Jedoch gelten die Verordnungen nicht in allen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union. „Geburtsfehler“20 der Gemeinschaftskompetenz ist nämlich der 
Umstand, dass einige Mitgliedstaaten an der justiziellen Zusammenarbeit nicht 
unbeschränkt teilnehmen:21 Das Vereinigte Königreich und Irland haben die 
Möglichkeit, jeweils in Bezug auf einzelne Verordnungen zu Beginn des Ge-
setzgebungsverfahrens oder nach Annahme einer Maßnahme ein opt in zu er-

außervertragliche Schulverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“) vom 11. Juli 2007, ABl. 
EU 2007 Nr. L 199/40 (im Folgenden: Rom II‑VO).

14 Verordnung (EG) Nr. 1259/2010 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit 
im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwen-
denden Rechts vom 20. Dezember 2010, ABl. EU 2010 Nr. L 343/10 (im Folgenden: Rom III‑
VO).

15 Verordnung (EU) Nr. 650/2012 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung öf-
fentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnis-
ses vom 4. Juli 2012, ABl. EU 2012 Nr. L 201/107 (im Folgenden: EuErbVO).

16 Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, 
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unter-
haltssachen vom 18. Dezember 2008, ABl. EU 2009 Nr. L 7/1 (im Folgenden: EuUnthVO).

17 Verordnung (EU) Nr. 2015/484 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren, ABl. EU 2015 Nr. L 141/19 (im Folgenden: EuInsVO), 
mit der die Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates über Insolvenzverfahren vom 29. Mai 
2000, ABl. EG 2000 Nr. L 160/1 (im Folgenden: EuInsVO a. F.) neu gefasst wurde.

18 Verordnung (EU) Nr. 2016/1103 des Rates zur Durchführung einer Verstärkten Zusam-
menarbeit im Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden Recht und der Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen des ehelichen Güterstands vom 24. Juni 2016, 
ABl. EU 2016 Nr. L 183/1 (im Folgenden: EuGüVO).

19 Verordnung (EU) Nr. 2016/1104 des Rates zur Durchführung einer Verstärkten Zusam-
menarbeit im Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen güterrechtlicher Wirkungen eingetragener 
Partnerschaften vom 24. Juni 2016, ABl. 2016 L 183/30 (im Folgenden: EuPartVO).

20 So die Formulierung von Kieninger, RW 2012, 406, 421.
21 Kieninger, RW 2012, 406, 421; ausführlich Wagner, in: Kieninger / Remien (Hrsg.), 

Kollisionsrechtsvereinheitlichung, S. 51, 64 ff., insbesondere zum „Erpressungspotential“, den 
der Sonderstatus des Vereinigten Königreichs und Irlands bei den Verhandlungen zu einem 
neuen Rechtsakt birgt.
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klären.22 Dänemark hat gegenüber dem gesamten Titel IV des Amsterdamer 
Vertrages einen Vorbehalt erklärt und nimmt an keinem der darauf gestützten 
Gesetzgebungsverfahren teil. Es hat jedoch nach dem Vertrag von Lissabon die 
Möglichkeit, sich für das irische und britische opt in-Modell zu entscheiden.23 
Darüber hinaus konnte die Rom III-Verordnung nur im Rahmen einer Verstärk-
ten Zusammenarbeit gemäß Art. 20 EUV, Art. 326–334 AEUV verabschiedet 
werden, da die im Rat in Familiensachen erforderliche Einstimmigkeit nicht zu 
erzielen war. Sie galt daher als „sekundäres Unionssonderrecht“24 zunächst25 
nur in den teilnehmenden 14 der 28 Mitgliedstaaten.26

Das Scheitern der Verhandlungen über eine Rom III-Verordnung stellt eine 
Zäsur dar, die eine Phase der Konsolidierung, ja sogar der Ernüchterung27 ein-
geleitet hat. Wie aus dem neuen Fünf-Jahres-Programm des Europäischen Rates 
hervorgeht,28 sollen in den kommenden Jahren keine neuen Rechtsinstrumente 
mehr geschaffen werden, sondern vielmehr die bestehenden konsolidiert und 
wirksam angewendet werden.29 In dieser Situation ist aber nach dem Jahrzehnt 
des gesetzgeberischen „Aktionismus“ in Europa zunächst verstärkt die Wissen-
schaft gefragt, um bestehende Inkohärenzen und Anwendungsprobleme des er-
reichten Normbestands aufzudecken und Vorschläge für eine Überarbeitung der 
bestehenden Verordnungen, gegebenenfalls auch für eine Kodifikation ihrer ge-
meinsamen Grundsätze zu erarbeiten.30

22 Vgl. Art. 3 ff. des Protokolls Nr. 21 zum Vertrag von Lissabon.
23 Art. 8 des Protokolls Nr. 22 zum Vertrag von Lissabon, sowie Art. 3 ff. des Anhangs zu 

diesem Protokoll.
24 So Pechstein, in: Streinz, EUV / AEUV, Art. 20 EUV, Rn. 16 zur Einordnung des Durch-

führungsakts im Rahmen der Verstärkten Zusammenarbeit als Teil des Unionsrechts, obwohl 
Normgeber an sich die teilnehmenden Mitgliedstaaten sind.

25 Nachträglich sind mit Litauen und Griechenland zwei weitere Mitgliedstaaten der Ver-
stärkten Zusammenarbeit beigetreten, vgl. Kommissionsbeschluss 2012/714/EU v. 21.11.2012, 
ABl. EU 2012 Nr. L 323/18 sowie Kommissionsbeschluss v. 27.1.2014, ABl. EU 2014 Nr. L 
23/41.

26 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 6 zur Rom III‑VO.
27 So auch Wagner, in: Arnold (Hrsg.), Grundfragen, S. 105, 116.
28 Auszug aus den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates (Tagung vom 26.–27. Juni 

2014) betreffend den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und einige damit zu-
sammenhängende Querschnittsthemen, ABl. EU 2014 Nr. C 240/13; vgl. dazu Wagner, ZEuP 
2015, 1 ff.

29 Mansel / Thorn / Wagner, IPRax 2015, 1; Wagner, ZEuP 2015, 1, 4. Vgl. aber auch: Die 
Prioritäten des luxemburgischen Ratsvorsitzes für die zweite Jahreshälfte 2015, Eine Union 
für die Bürger, S. 21, wonach die Verabschiedung der Verordnungsentwürfe zum Güterrecht 
von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern vorangetrieben werden soll (abrufbar unter 
<http://www.eu2015lu.eu/de/la‑presidence/a‑propos‑presidence/programme‑et‑priorites/PRO 
GR_POLITIQUE_DE.pdf>, letzter Aufruf 23.9.2015).

30 Wagner, in: Arnold (Hrsg.), Grundfragen, S. 105, 131 spricht von der „Stunde der Wis-
senschaft“.
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Da die europäische Kollisionsrechtsvereinheitlichung bislang nicht durch 
einen großen kodifikatorischen Wurf,31 sondern vielmehr nach einer „Sala-
mitaktik“ durch den sukzessiven Erlass einzelner, auf bestimmte Regelungs-
bereiche beschränkter Verordnungen erfolgt, fehlte es lange an einer verord-
nungsübergreifenden wissenschaftlichen Diskussion. Man beschäftigte sich 
eingehend mit den einzelnen Verordnungen und ihren spezifischen Regelungs-
problemen, und nur wenig mit dem Gesamtsystem des entstehenden einheitli-
chen Europäischen Kollisionsrechts. Inzwischen setzt aber eine verordnungs-
übergreifende Auseinandersetzung mit den Grundprinzipien und Methoden 
dieses neuen gesamteuropäischen IPR ein.32 So wird immer lauter die fehlen-
de Kohärenz und Widersprüchlichkeit der einzelnen Verordnungen beklagt33 
und über die Kodifikation eines Allgemeinen Teils des Europäischen Kollisi-
onsrechts nachgedacht.34

B. Fragestellung

Im Kontext dieser aktuellen wissenschaftlichen Diskussion wendet sich diese 
Arbeit einer Grundlagenfrage des Europäischen Kollisionsrechts zu. Es soll um 
die Anknüpfungsprinzipien des Europäischen Kollisionsrechts gehen, d. h. um 
die Leitprinzipien, die die Wahl der Anknüpfungsmomente bestimmen. Diese 
Frage soll insbesondere aus einer vergleichenden Perspektive mit dem bishe-
rigen autonomen Kollisionsrecht der Mitgliedstaaten35 beleuchtet werden, um 

31 Vgl. zu Perspektiven für eine europäische IPR‑Kodifikation Kieninger, RW 2012, 406, 
423 ff.

32 Vgl. auch Rühl, in: Leible / Unberath (Hrsg.), Rom 0‑Verordnung, S. 161, 162; aus der 
deutschen Literatur hervorzuheben sind z. B. die Habilitationsschrift von Kroll-Ludwigs über 
„Die Rolle der Parteiautonomie im europäischen Kollisionsrecht“, ferner der von Leible / Un-
berath herausgegebene Tagungsband „Brauchen wir eine Rom 0‑Verordnung?“, sowie einige 
wenige Aufsätze (vgl. insbesondere Weller, IPRax 2011, 429 ff.; Roth, EWS 2011, 314 ff.; Mi-
chaels, FS Kropholler, S. 151). Ferner hat im September 2015 an der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften unter der Leitung von Stefan Arnold eine Tagung zu „Grundfragen des Eu-
ropäischen Kollisionsrechts“ stattgefunden. Aus der französischen Literatur zu nennen ist bei-
spielsweise der von Fallon / Lagarde / Poillot‑Peruzzetto herausgegebene Tagungsband „Quel-
le architecture pour un code international privé?“, aus der englischen Literatur z. B. Meeusen, 
European Journal of Migration and Law 9 (2007), 287 ff.

33 Vgl. z. B. Dutta, EuZW 2010, 530, 534; Kohler, IPRax 2011, 419 unter Berufung auf 
Lagarde; Martiny, ZEuP 2013, 838, 840 ff.

34 Vgl. die Beiträge in Leible / Unberath (Hrsg.), Rom‑0‑Verordnung; ferner Kieninger, 
RW 2012, 406, 424; Martiny, ZEuP 2013, 838, 842. Lagarde, RabelsZ 75 (2011), 673 ff. hat 
bereits einen Entwurf für eine Rom 0‑Verordnung vorgelegt. Dieser enthält neben Begriffsdefi-
nitionen v. a. Regelungen zum Anwendungsbereich, zum renvoi, zum ordre public, Eingriffs-
normen sowie eine allgemeine Ausweichklausel.

35 Da der Vergleich mit allen mitgliedstaatlichen autonomen IPR-Gesetzen den Rahmen 
dieser Arbeit sprengen würde, beschränkt sich die Betrachtung auf das deutsche IPR und die 
Savigny’sche Tradition, die das kontinentaleuropäische IPR prägt.
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auf diese Weise Brüche und Kontinuität in der europäischen Kollisionsrechts-
entwicklung aufzeigen zu können.

Hinsichtlich ihrer äußeren Struktur und Methodik folgen die Kollisionsnor-
men des vereinheitlichten europäischen IPR der klassischen kollisionsrecht-
lichen Technik allseitiger Verweisungen, begründet von Friedrich Carl von 
Savigny in seinem achten Band des Systems des heutigen römischen Rechts 
(1849).36 Denn anstatt das vieldiskutierte Anerkennungsprinzip zur allgemei-
nen kollisionsrechtlichen Methode zu erheben,37 enthalten die Verordnun-
gen allseitig formulierte Kollisionsnormen, die einzelne Rechtsmaterien als 
Anknüpfungsgegenstände definieren und anhand bestimmter Anknüpfungs-
momente einer Rechtsordnung zuweisen.38

Ob diese methodisch-strukturelle Kontinuität hingegen auch für den Inhalt 
der neu geschaffenen Kollisionsnormen gilt, ist weniger offensichtlich.39 Denn 
der Unionsgesetzgeber setzt bei der Wahl der Anknüpfungspunkte durchaus 
neue Akzente. Besonders augenfällig sind insoweit die Ausweitung der Rechts-
wahlmöglichkeiten und die Abkehr vom Staatsangehörigkeitsprinzip zugunsten 
der Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt.

Untersucht werden soll daher, ob diese Akzentverschiebungen in der Aus-
gestaltung der Anknüpfungen Ausdruck neuer, unionsspezifischer Leitprinzi-
pien und Zwecksetzungen des Kollisionsrechts sind. Folgt der Unionsgesetz-
geber noch dem klassischen Prinzip der engsten Verbindung?40 Insbesondere 
die prominente Rolle der Parteiautonomie, auch außerhalb des Schuldvertrags-
rechts, und Sonderanknüpfungen zum Schutz von Verbrauchern oder Arbeit-
nehmern lassen sich nicht auf dieses Grundprinzip des klassischen Kollisions-
rechts zurückführen.41 Dies legt den Schluss nahe, dass im vereinheitlichten 
europäischen Kollisionsrecht das klassische Prinzip der engsten Verbindung 
durch andere, möglicherweise unionsspezifische Anknüpfungsmaximen über-
lagert, ergänzt oder gar verdrängt wird.42 Diese Arbeit macht sich daher auf 
die Suche nach solchen konkurrierenden Anknüpfungsprinzipien und versucht 
dabei insbesondere zu klären, ob sich das Europäische Kollisionsrecht durch 

36 Näher hierzu unten, Kapitel 1.A.III.
37 Dieses behält freilich in nicht vereinheitlichten Rechtsbereichen, insbesondere bei Sta-

tusverhältnissen, seine Bedeutung. Dazu ausführlicher unten Kapitel 1, A.II. sowie Mansel, 
RabelsZ 70 (2006), 651 ff.; Sonnenberger, FS Spellenberg, S. 371 ff.

38 Lagarde, in: Schulze / Schulte‑Nölke (Hrsg.), European Private Law, S. 249, 255; Roth, 
EWS 2011, 314, 320; Weller, in: Arnold (Hrsg.), Grundfragen, S. 131, 135.

39 Ebenso plädiert Kühne, ZVglRWiss 114 (2015), 355, 359 und 361 bei der Beurteilung 
moderner Strömungen im IPR dafür, die normstrukturelle und die inhaltliche Ebene voneinan-
der zu trennen.

40 Vgl. zum Anknüpfungsprinzip der engsten Verbindung Lagarde, Recueil des Cours 196 
(1986) sowie sogleich unter Kapitel 1, A.IV.

41 Lehmann, FS Spellenberg, S. 245, 248 ff.
42 Meeusen, in: Fallon / Lagarde / Poillot‑Peruzzetto (Hrsg.), Code européen de droit inter-

national privé, S. 69, 71; Weller, in: Arnold (Hrsg.), Grundfragen, S. 131, 136.
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eine im Vergleich zum klassischen kontinentaleuropäischen IPR stärkere Orien-
tierung an materiellrechtlichen Zielen oder Wertungen auszeichnet.

Das Prinzip der engsten Verbindung verleiht dem klassischen IPR nämlich 
im Grundsatz einen neutralen, ja geradezu apolitischen Charakter. Die anwend-
bare Rechtsordnung soll ohne Rücksicht auf materiellrechtliche Wertungen 
und Ergebnisse, allein anhand der Nähebeziehung des Sachverhalts zu einer 
Rechtsordnung ermittelt werden.43 Demgegenüber wird im Europäischen Kol-
lisionsrecht vermehrt von Materialisierungstendenzen gesprochen. So sieht ins-
besondere Weller die Anknüpfungsprinzipien in Abkehr von den Grundsätzen 
des klassischen Kollisionsrechts durch Leitbilder des materiellen Unionsrechts 
geprägt,44 Michaels spricht aufgrund des regulativen Charakters des Euro-
päischen Kollisionsrechts sogar von einer „Europäischen IPR-Revolution“.45 
Andere Autoren betonen die Kontinuität zwischen dem klassischen kontinen-
taleuropäischen IPR Savigny’scher Prägung und dem Europäischen Kollisions-
recht.46 Damit werden klassische Grundlagenfragen des IPR, nämlich das Neu-
tralitätsparadigma und die Frage nach der Trennung von materiellrechtlicher 
und kollisionsrechtlicher Gerechtigkeit,47 unter neuen, europäischen Vorzei-
chen wieder aufgegriffen.

Denkbarer Grund für eine stärkere Materialisierung des Europäischen Kol-
lisionsrechts sind die Vorgaben des europäischen Primärrechts.48 Die Europäi-
sche Union ist als Staatenverbund und zielgebundenes Gemeinwesen in ihrem 
legislativen Handeln zur Verwirklichung der Integrationsziele verpflichtet. 
Dabei handelt es sich um politische Ziele, an die die Union im Grunde bei 
ihrer gesamten Tätigkeit und somit auch bei der Kollisionsrechtsvereinheitli-
chung gebunden ist.49 Ferner ist der Handlungsspielraum der Union durch die 
Tatbestandsvoraussetzungen der Kompetenznormen, insbesondere den Binnen-
marktbezug des ex-Art. 65 EGV, sowie subjektiv-rechtliche Garantien wie das 
Diskriminierungsverbot und die Grundfreiheiten begrenzt. Der Einfluss dieser 
spezifischen integrationspolitischen Wertungsvorgaben des Primärrechts prägt 
das Europäische Kollisionsrecht in charakteristischer Weise im Vergleich zu 

43 Näher hierzu unten Kapitel 1, A.IV.
44 Weller, IPRax 2011, 429, 437 ff.; ders., in: Arnold (Hrsg.), Grundfragen, S. 131, 142 ff.; 

ähnlich auch Kühne, FS Schurig, S. 129, 144; ders., ZVglRWiss 114 (2015), 355, 366; Meeu-
sen, European Journal of Migration and Law 9 (2007), 287 ff.

45 Michaels, FS Kropholler, S. 151, 171.
46 So z. B. Leible, Rom I und Rom II, S. 7 ff.; Roth, EWS 2011, 314, 320 ff.; Schurig, in: 

Mansel (Hrsg.), IPR im 20. Jahrhundert, S. 5 ff.
47 Diese Fragen wurden, angestoßen von der US-amerikanischen conflicts revolution, auch 

in Europa seit den 1970er-Jahren intensiv diskutiert. Ausführlicher hierzu Kapitel 7, C.II.1.
48 Vgl. auch Weller, in: Arnold (Hrsg.), Grundfragen, S. 131, 142, der die Materialisierung 

und Konstitutionalisierung des Europäischen Kollisionsrechts daher als zwingend bezeichnet.
49 Vgl. Art. 5 Abs. 2 EUV, wonach die Zuständigkeitsübertragung an die Union nur zur 

Verwirklichung der Integrationsziele erfolgt ist.
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Kollisionsnormen staatsvertraglichen oder nationalstaatlichen Ursprungs.50 Es 
erscheint vor diesem Hintergrund zumindest naheliegend, dass die Anknüp-
fungen des Europäischen Kollisionsrechts durch im Primärrecht verankerte in-
tegrationspolitische Zielsetzungen geprägt werden und dabei ihren Charakter 
eines neutralen Verweisungsrechts verlieren.

Die Frage der leitenden Anknüpfungsprinzipien des Europäischen Kollisi-
onsrechts ist dabei nicht allein von akademischem Interesse. Vielmehr erfüllen 
diese Rechtsprinzipien auch praktische Funktionen bei der Rechtsanwendung. 
Sie können eine wertvolle Auslegungshilfe sein und bei der Schließung von Re-
gelungslücken herangezogen werden.51 Dies soll im letzten Teil der Arbeit an-
hand zweier ausgesuchter Beispiele erprobt werden. Ferner dient eine solche 
Aufarbeitung der gemeinsamen Grundlagen und Leitprinzipien der Verordnun-
gen auch der Förderung der Kohärenz zwischen den einzelnen Rechtsakten und 
kann als Basis für ihre spätere Überarbeitung und Konsolidierung dienen.

C. Themenbegrenzung

Aufgrund der Fokussierung auf das Prinzip der engsten Verbindung einerseits 
und regulatorische bzw. integrationspolitische Zielsetzungen andererseits wer-
den zwei Leitprinzipien des Europäischen Kollisionsrechts nur in ihrer Funk-
tion als Instrumente zur Erreichung bestimmter Regelungsziele behandelt. 
Dabei handelt es sich zum einen um die Parteiautonomie, die im Europäischen 
Kollisionsrecht eine zentrale Stellung einnimmt. Die Rechtswahlfreiheit spielt 
als mobilitätsfreundliches und diskriminierungsfreies Anknüpfungsmoment 
eine bedeutende Rolle bei der Umsetzung integrationspolitischer Ziele auf der 
Ebene des Kollisionsrechts und wird in dieser Funktion auch eingehend behan-
delt werden. Darüber hinaus kann die Parteiautonomie aber auch als eigenstän-
diges Prinzip des IPR verstanden werden, das seine Legitimation in der Ach-
tung individueller Selbstbestimmung findet und unabhängig von funktionalen 
Erwägungen einen eigenen Gerechtigkeitsgehalt in sich trägt. Diesem Aspekt 
widmen sich jedoch bereits grundlegende Arbeiten aus jüngster Zeit, auf die an 
dieser Stelle verwiesen sei.52

50 Lagarde, in: Schulze / Schulte‑Nölke, European Private Law, S. 249, 255; Meeusen, Re-
cueil des Cours 353 (2011), S. 65; ders., in: Fallon / Lagarde / Poillot‑Peruzzetto (Hrsg.), Code 
européen de droit international privé, S. 69, 71; ders., Liber Fausto Pocar, S. 685, 697; vgl. 
auch Michaels, FS Kropholler, S. 151, 160 ff.

51 Vgl. nur Metzger, Allgemeine Rechtsgrundsätze, S. 179 ff.; Canaris, Lücken, S. 93 ff.; 
Rüthers / Fischer / Birk, Rechtstheorie, Rn. 757 f.

52 Zu nennen ist hier insbesondere die schon erwähnte Habilitationsschrift von Kroll-Lud-
wigs zur „Rolle der Parteiautonomie im europäischen Kollisionsrecht“, S. 148 ff. Daneben sind 
jüngst weitere Beiträge zur theoretischen Fundierung der Parteiautonomie sowie zu ihrer Aus-



 C. Themenbegrenzung 9

Ebenfalls nur in seiner Funktion als Mittel zur Förderung politischer Zwe-
cke wie Effizienz und Mobilität im Binnenmarkt53 behandelt wird das Rege-
lungsziel der Schaffung von Rechtssicherheit,54 obwohl dieses durch den Uni-
onsgesetzgeber in den Erwägungsgründen der Verordnungen des Europäischen 
Kollisionsrechts immer wieder herausgestellt wird.55 Jedoch wird ein Mehr an 
Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit bei grenzüberschreitenden Sachverhal-
ten durch jede Art von Vereinheitlichung des IPR erreicht, völlig unabhängig 
von der Ausgestaltung dieser gemeinsamen Kollisionsnormen.56 Dementspre-
chend ist die häufige Bezugnahme auf das Ziel der Rechtssicherheit zu einem 
guten Teil auch als allgemeine Rechtfertigung der Vereinheitlichung als solcher 
zu verstehen.

Für die konkrete Ausgestaltung der vereinheitlichten Anknüpfungen ent-
hält das Prinzip der Rechtssicherheit rein formale Vorgaben hinsichtlich der 
Bestimmtheit und Klarheit der Rechtsakte.57 Es streitet für die Wahl klar de-
finierter Anknüpfungspunkte mit möglichst geringen Auslegungsproblemen an-
statt Generalklauseln, sowie für eine starke Ausdifferenzierung der Anknüpfun-

gestaltung und ihren Grenzen erschienen, z. B. Basedow, RabelsZ 75 (2011), 32 ff., Leible, FS 
Jayme, S. 485 ff.

53 Unsicherheit über das anwendbare Recht und fehlender internationaler Entscheidungs-
einklang wirken tendenziell abschreckend sowohl für die Ausübung der Freizügigkeitsrechte 
durch Unionsbürger als auch für Unternehmer, die grenzüberschreitenden Handel treiben wol-
len und sich erhöhten Transaktionskosten gegenübersehen; vgl. dazu hier nur von Hein, in: 
Münchener Kommentar, Einl IPR, Rn. 7.

54 Die Rechtssicherheit ist als zentrales Element des Raums der Sicherheit, der Freiheit 
und des Rechts ein primärrechtlich verankertes Leitprinzip des Unionsrechts, vgl. Weller, 
IPRax 2011, 429, 434; ferner auch von Arnauld, Rechtssicherheit, S. 497 ff.

55 Vgl. nur Erwägungsgrund Nr. 16 zur Rom I‑VO: „Die Kollisionsnormen sollten ein 
hohes Maß an Berechenbarkeit aufweisen um zum allgemeinen Ziel dieser Verordnung, näm-
lich zur Rechtssicherheit im europäischen Rechtsraum beizutragen.“; Erwägungsgrund Nr. 14 
zur Rom II‑VO: „Das Erfordernis der Rechtssicherheit und die Notwendigkeit, in jedem 
Einzelfall Recht zu sprechen, sind wesentliche Anforderungen an einen Rechtsraum.“; Er-
wägungsgrund Nr. 9 zur Rom III‑VO: „Diese Verordnung sollte einen klaren, umfassenden 
Rechtsrahmen im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehe-
bandes anzuwendenden Rechts […] geben, den Bürgern in Bezug auf Rechtssicherheit, Be-
rechenbarkeit und Flexibilität sachgerechte Lösungen garantieren […].“ Erwägungsgrund 
Nr. 37 zur EuErbVO: „Damit die Bürger die Vorteile des Binnenmarkts ohne Einbußen bei der 
Rechtssicherheit nutzen können, sollte die Verordnung ihnen im Voraus Klarheit über das in 
ihrem Fall anwendbare Erbstatut verschaffen. Es sollten harmonisierte Kollisionsnormen ein-
geführt werden, um einander widersprechende Ergebnisse zu vermeiden.“

56 Ein einheitliches Kollisionsrecht in Europa gewährleistet per se, dass jeder Richter in 
Europa einen Sachverhalt nach den gleichen Normen beurteilt und damit zumindest theo-
retisch internationalen Entscheidungseinklang und die Vorhersehbarkeit des Rechtsanwen-
dungsergebnisses unabhängig vom Ort des angerufenen Gerichtes. Vgl. dazu nur Basedow, 
RabelsZ 73 (2009), S. 455, 458.

57 Vgl. dazu nur von Arnauld, Rechtssicherheit, S. 502 ff.
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gen.58 Aussagen darüber, welchen Gerechtigkeitsgehalt oder welche sonstigen 
politischen Zielvorgaben das Europäische Kollisionsrecht verwirklichen soll-
te, transportiert das Ziel der Rechtssicherheit hingegen nicht. Vielmehr können 
Kollisionsnormen mit deutlich regulatorischer Zwecksetzung ebenso rechts-
sicher formuliert werden wie Anknüpfungen, die allein das Prinzip der engs-
ten Verbindung konkretisieren. Das Ziel der Rechtssicherheit liegt somit nicht 
in dem hier primär beleuchteten Spannungsfeld zwischen der Neutralität des 
IPR und seiner Ausrichtung an integrationspolitischen Zwecksetzungen, son-
dern spricht eine andere Ebene des Regelungsdesigns von Kollisionsnormen an. 
Daher soll es in der vorliegenden Arbeit trotz seiner unzweifelhaften Bedeutung 
für das Europäische Kollisionsrecht keinen Schwerpunkt bilden.

Auch wenn die Arbeit verordnungsübergreifend angelegt ist, erscheinen 
hinsichtlich des betrachteten Normbestandes einige Einschränkungen zweck-
mäßig. Unter den Begriff des „Europäischen Kollisionsrechts“ werden mit-
unter sehr unterschiedliche Phänomene und Rechtsquellen gefasst.59 Roth bei-
spielsweise versteht darunter nicht nur die kollisionsrechtsvereinheitlichenden 
Verordnungen, sondern auch alle Regelungen des primären und sekundären 
Unionsrechts, die einseitig den internationalen Anwendungsbereich der unions-
rechtlichen Vorschriften festlegen, sowie die grundfreiheitlichen Vorgaben für 
das Kollisionsrecht.60 Seit dem Inkrafttreten immer neuer kollisionsrechtsver-
einheitlichender Verordnungen mit unmittelbar anwendbaren, allseitigen Ver-
weisungsnormen wird der Begriff „Europäisches Kollisionsrecht“ aber immer 
häufiger verengt auf diese Verordnungen gebraucht.61 Auch für die Zwecke die-
ser Untersuchung meint der Begriff „Europäisches Kollisionsrecht“ (einseitige 
oder allseitige) Kollisionsnormen des sekundären Unionsrechts.

Im Zentrum stehen somit die Verordnungen zum auf vertragliche und außer-
vertragliche Schuldverhältnisse anwendbaren Recht (Rom I und Rom II‑VO), 
zum Internationalen Insolvenzrecht (EuInsVO), zum auf die Ehescheidung an-
wendbaren Recht (Rom III‑VO) sowie zum Internationalen Erbrecht (EuErb-
VO), zum ehelichen Güterrecht (EuGüVO) und zum Güterrecht eingetragener 
Partnerschaften (EuPartVO). Die EuUnthVO hingegen enthält hinsichtlich des 
anwendbaren Rechts lediglich einen Verweis auf das Haager Unterhaltsproto-
koll und damit keine originär europäische Kollisionsnorm. Sie wird daher nicht 
zur Grundlage dieser Untersuchung gemacht. Aufgrund ihrer häufig deutlichen 
regulatorischen Zielsetzungen werden hingegen diejenigen Bestimmungen in 

58 Als Beispiel hierfür lässt sich u. a. der ausdifferenzierte Anknüpfungskatalog des Art. 4 
Rom I-VO anführen, vgl. näher Weller, IPRax 2011, 429, 434; sowie unten Siebtes Kapitel, 
A.II.3.

59 Vgl. nur Leible, Wege, S. 17 f.; Roth, IPRax 2006, 338.
60 Roth, IPRax 2006, 338; ähnlich weit auch Leible, Wege, S. 17.
61 So beispielsweise von Kroll-Ludwigs, Parteiautonomie, passim; Weller, IPRax 2011, 

429 ff. Vgl. auch die jährlichen Überblicksaufsätze zum Europäischen Kollisionsrecht in der 
IPRax von Mansel / Thorn / Wagner.
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